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aus setzten sich breite Bevöl-
kerungskreise mit einem soli-
darischen Grosseinsatz für
die Erhaltung des Spitals Wil
ein. In der Folge sprach sich
der Grosse Rat gegen Spital-
schliessungen aus und ver-
langte, Einsparungen durch
andere Massnahmen zu er-
reichen.

Projekt Quadriga
Um die politisch geforderten
Ziele der Spitalreform zu er-
reichen, wurde 1999 das
Reformprojekt Quadriga ge-
startet. Es umfasst das Kan-
tonsspital Sankt Gallen sowie
die sechs kantonalen und
zwei kommunalen Regional-
spitäler. Die Kernbereiche
von Quadriga sind die Bil-
dung von vier Spitalverbun-
den, eine neue Rechtsform
für die Spitäler innerhalb
eines Verbundes, Leistungs-
aufträge an die Spitalver-
bunde, definitive Einführung

des Globalkreditsystems so-
wie die Übernahme der Ge-
meindespitälerWil und Watt-
wil.

Flawil - Wattwil - Wil
Die Zusammenfassung von
Spitälern in Spitalverbunde
mit neuer Organisationsform
und jeweils eigenem FijOt
rungsorgan führt zur Nup
zung von Synergien und ge-
währleistet, dass Entscheide
vermehrt aus Sicht der jewei-
ligen Versorgungsregion ge-
fällt werden. Zusammen mit
dem kantonalen Spital Flawil
werden die beiden Spitäler
Wattwil und Wil den Spital-
verbund Region 4 bilden. Der
Grosse Rat hat im Mai 2001
beschlossen, dass die Spital-
verbunde die Rechtsform von
selbstständigen öffentlich-
rechtlichen Anstalten haben
sollen.

Spitalreform Grundversorgung
Das aktuelle Leistungsange-
bot des Spitals Wil umfasst
die Fachbereiche Chirurgie,
Gynäkologie und Geburts-

legung der Leistungsaufträ-
ge. Damit ist die Weiterfüh-
rung der bisher in einer Ver-
sorgungsregion erbrachten
Leistungen gewährleistet.
Die Zuteilung der Leistungen
sowie der finanziellen Mittel
an die einzelnen Spitäler ob-
liegt dem jeweiligen Ver-
bund.

Zusammenarbeit
Im Hinblick auf die Bildung
des Spitalverbundes 4 wurde
die Zusammenarbeit zwi-
schen den Spitälern Flawil,
Wattwil und Wil sowohl auf
der ärztlichen als auch ad-
ministrativen Ebene intensi-

Leistungsangebot

Spitalplanung
Mit  einer rollenden Spital-
planung soll sichergestellt
werden, dass das Leistungs-
angebot im kantonalen Ge-
sundheitswesen in regelmäs-
sigen Abständen auf die
jeweiligen Bedürfnisse - un-
ter Berücksichtigung der
finanziellen Möglichkeiten -
ausgerichtet wird. Im Rah-
men der Beratungen zur Spi-
talplanung 1995 und zum
Sparmassnahmenpaket 1 997
(MP 97) hat der Grosse Rat
in Kenntnis der Veränderun-
gen im gesundheitspoliti-
schen Umfeld die Weichen
für die Zukunft der sankt-gal-
lischen Akutspitäler gestellt.

Keine Schliessung
Zur Sanierung der Staatsfi-
nanzen schlug die Regierung
mit. dem MP 97 die Schlies-
sung des Spitals Wil und des

Trägerschaft
Der Kanton ist gemäss dem
geltenden Gesundheitsge-
setz für die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung
zuständig. Ende der Achtzi- l|»l
gerjahre wurden die Spitäler Hi '
Flawil und Rorschach und
Anfang der Neunzigerjahre
das Spital Altstätten vom
Kanton übernommen. Damit
liegt mit Ausnahme der bei-
den Spitäler Wattwil und Wil
die Trägerschaft aller Regio-
nalspitäler beim Kanton. Mit
der rechtlichen Verselbststän-
digung der Spitalverbunde ist
es notwendig, dass die drei
Spitäler Flawil, Wattwil und
Wil die gleiche Trägerschaft
haben.

hilfe, Innere Medizin sowie
Anästhesiologie. Mit diesem
Leistungsspektrum ist die
medizinische Grundversor-
gung gewährleistet. Seit der
Spitaleröffnung wurde das
Bettenangebot um einen
Drittel auf heute rund 80 Bet-
ten reduziert. Gründe dafür
sind die Verkürzung der Hos-
pitalisationszeit infolge medi-
zinischer Fortschritte sowie
die Umwandlung einer sta-
tionären Abteilung in eine
interdisziplinäre Tagesstation.
Der Bettenabbau ermöglichte
gleichzeitig eine Komfortver-

Äkserung für die Patientin-
r T) und Patienten.

Leistungsauftrag
Um eine flächendeckende
stationäre Akutversorgung
sicherzustellen, erteilt der
Kanton den vier Spitalver-
bunden je einen Leistungs-
auftrag. Die bestehenden
Leistungsangebote der in
einem Spitalverbund zusam-
mengefassten Spitäler bilden
die Grundlage für die Fest-

viert. Eine partnerschaftliche
Kooperation und Aufgaben-
teilung sowie eine offene, auf
gegenseitigem Vertrauen ba-
sierende Kommunikation bil-
det die Voraussetzung dafür,
dass innerhalb des Spitalver-
bundes 4 der vom Kanton
übertragene Leistungsauf-
trag zum Wohl der Gesamt-
bevölkerung umgesetzt wer-
den kann.

Grabs

Walenstadt
Dai Zen trumsspitäl und die .
acht Regionalspitäler werden
vier Spitälverbundeh zu-
geordnet.

kantonalen Spitals Rorschach
vor. Diese Absicht löste in
Stadt und Region Wil aus re-
gional- und gesundheitspoli-
tischen Überlegungen Unver-
ständnis und Empörung aus.
Über die Parteigrenzen hin-





Stadt Wil

Rückübertragung
Die Stadt hat einen sofor-
tigen Anspruch auf unent-
geltliche Rückübertragung
des Reservelandes, wenn die-
ses nicht innert 20 Jahren für
Erweiterungsbauten des Spi-
tals beansprucht wird. Wenn
das Spital innerhalb von 20

Ären an einem anderen
andort in Wil weitergeführt

werden sollte, fällt diese
Landreserve ebenfalls unent-
geltlich an die Stadt zurück.
Im Gegensatz zum Spital-
grundstück (Nr. 1429) kann
das Reserveland nicht zur
Finanzierung einer Spitalbau-
te an einem neuen Standort
in Wil beansprucht werden.

| Spitalabtretung ten. Damit wird die Rekrutie-
rung von Mitarbeitenden er-
leichtert und können die für
einen Spital betrieb notwen-
digen Pikettzimmer zur Ver-
fügung gestellt werden.

Dienstbarkeiten
Aufgrund der neuen Eigen-
tumsverhältnisse hat die
Stadt mit dem Kanton fol-
gende vertragliche Regelun-

Betriebsinventar). Macht die
Stadt vom Rücknahmerecht
Gebrauch, so erhält sie den
Boden entschädigungslos zu-
rück; für die Gebäude müsste
eine Entschädigung von ma-
ximal 80 Prozent des Gebäu-
dewertes bezahlt werden.
Die Höhe der Entschädigung
ist von der Anzahl Betrieb
jähre ab EigentumsübertmP
gung abhängig.

Pflegeheim
Zwischen dem Spital und
dem Pflegeheim besteht heu-
te in betrieblicher Hinsicht
eine enge Zusammenarbeit.

wert beträgt 15,7 Mio. Fran-
ken, wovon 3 Mio. Franken
für das Land eingesetzt sind.
Im Weiteren wird dem Kan-
ton die geschützte Operati-
onsstelle (GOPS) übertragen,
die sich auf dem städtischen
Grundstück Nr. 2502 befin-
det. Die GOPS ist mst einem
unterirdischen Gang mit dem
Spital verbunden. Ebenfalls
auf dem Grundstück Nr.
2502 steht das im Baurecht
erstellte Pflegeheim des
Zweckverbandes Pflegeheim
Wil.

Übergabe an Kanton
Die Immobilien verbleiben
nach der Übergabe beim
Kanton und werden dem Spi-
talverbund gegen eine Ent-
schädigung zur Nutzung
überlassen. Damit ist auch in
Zukunft gewährleistet, dass
Grosser Rat und Stimmvolk
über grössere Bauvorhaben
im Spitalbereich entscheiden.
Der bauliche und betriebliche
Unterhalt der Spitalgebaude
obliegt dem Spitalverbund.

Rücknahmerecht
Sollte der Kanton auf dem
Gebiet der Stadt Wil inner-
halb der nächsten 20 Jahre
ab Eigentumsübergang kein
Akutspital mehr betreiben
oder unter Aufsicht des Kan-
tons betreiben lassen, hat die
Stadt Wil Anspruch auf die
Rückübertragung des Spital-
grundstückes Nr. 1429 (ohne

Liegenschaften
Für die Abtretung des Spitals
Wil an den Kanton werden
im Wesentlichen die gleichen
Bedingungen angewendet

Ziel ist es, die Synergien aus
dieser Zusammenarbeit auch
künftig zu nutzen und damit
die Kosten zu optimieren. Die
bestehenden Vereinbarun-
gen werden im Hinblick auf
die Bildung des Spitalver-
bundes 4 überprüft und den
aktuellen Gegebenheiten an-
gepasst.

Reserveland
Die im Zusammenhang mit
der Spitalabtretung separat
ausgeschiedene Baulandpar-
zelle (Grundstück Nr. 3203)

wie bei den damaligen Über-
nahmen der Spitäler Flawil,
Rorschach und Altstätten.
Kernpunkt der Übernahme-
bedingungen ist die unent-
geltliche Abtretung der Spi-
talliegenschaften, weil der
Kanton durch seine früheren
Baubeiträge den grösseren
Teil der Spitalgebaude finan-
ziert hat und Wil als Spital-
standortgemeinde künftig
von finanziellen Leistungen
entlastetwird.

gen getroffen: Gegenseitiges
Benutzungsrecht für die be-
stehenden Wegverbindun-
gen und den Parkplatz zwi-
schen Spital und Pflege-
heim; Gewährleistung der
Erschliessung des Personal-
hauses und der städtischen
Baulandparzelle (Nr. 2503);
Sicherstellung der östlichen
Spitalzufahrt; Benutzung des
Helikopterlandeplatzes am
jetzigen Standort. Der Kan-
ton ist verpflichtet, bei einer
Gesamtsanierung des Spitals
den Helikopterlandeplatz auf
das Spitaigrundstück (Nr.
1429) zu verlegen.

Personalhaus
Die Baulandparzelle (Grund-
stück Nr. 2503) westlich der
Spitalliegenschaft mit 16'388
m 2 wird nicht an den Kantonmit 2'346 m 2 wird dem Kan-

ton ebenfalls unentgeltlich zu
Eigentum übertragen. Der
Verkehrswert beträgt rund
450'000 Franken. Die
Grundstück wird als ReserveUnentgeltlich

Das Grundstück Nr. 1429 mit
dem Spitalgebaude sowie
allen Nebengebäuden um-
fasst eine Fläche von 20'076
nf. Der amtliche Verkehrs-

für zukünftige Ausbauvor-
haben benötigt, namentlich
im Hinblick auf eine Erweite-
rung des Bettentraktes.

abgetreten. Das Grundstück
Nr. 2504 mit dem Personal-
haus des Spitals, das 3'073
m 2 umfasst, verbleibt eben-
falls im Eigentum der Stadt.
Aufgrund des ausgewiese-
nen Bedürfnisses ist die Stadt
bereit, das Personaihaus der
künftigen Trägerschaft des
Spitalverbundes zu vermie-

Der Bericht und Antrag des Stadt-
rates an das Parlament ist im
Internet (www.stadtwil.ch)
veröffentlicht oder kann bei der
Stadtkanzlei bezogen werden.
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Geschätzte Stimmbürgerin
Geschätzter Stimmbürger

Pariament und Stadtrat be-
antragen ihnen, das Ge-
meindespital Wil unentgelt-
lich zur Weiterführung an
den Kanton Sankt Gallen zu
übergeben. Die Übernahme
des Spitals ist auf Änfqfi
2003 geplant. Ein zu.stiW
mender Entscheid der Wiler
Stimmberechtigten steht un-
ter dem Vorbehalt, dass das
Sankt-Galler Stimmvolk im
Herbst 2002 der Schaffung
von vier Spitalverbunden zu-
stimmt.

Abstimmungsfrage |

J-

Die Abstimmungsfrage lautet:

Sankt Gallen zu?

19. Dezember 2001

Stadt Wil

Bruno Gähwder
Stadtpräsident

Armin Blöchlinger
Stadtschreiber

Der Bericht und Antrag des Stadts-
rates an das Parlament ist im
internet' (www.stadtwiL di)
veröffentlicht öder, kann bei. der
Stadtkanzlei bezogen werden.


